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Text 

Schenkung auf den Todesfall. 

§ 956. Eine Schenkung, deren Erfüllung erst nach dem Tode des Schenkenden erfolgen soll, ist mit 
Beobachtung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten als ein Vermächtniß gültig. Nur dann ist sie als ein 
Vertrag anzusehen, wenn der Beschenkte sie angenommen, der Schenkende sich des Befugnisses, sie zu 
widerrufen, ausdrücklich begeben hat, und eine schriftliche Urkunde darüber dem Beschenkten 
eingehändiget worden ist. 


